
 

 

DER VERBAND DER MUSIKBERUFE 
UND DES MUSIKLEBENS IN BAYERN 
Sandstr. 31, 80335 München 
E-Mail: info@dtkvbayern.de 
Internet: www.dtkvbayern.de 
Tel. 089/54212080, Fax: 089/54212081 

Tonkünstlerverband Bayern e.V. Sandstraße 31 80335 München 

 
Anspruch auf Krankengeld 
 
Im Krankheitsfall bezahlt die gesetzliche Krankenkasse erst ab der 7. Krankheitswoche das 

sog. Krankengeld. Dies gilt neben den sonstig sozialversicherungspflichtigen Angestellten 

auch für die Freiberuflichen Musikpädagog*innen, die bei der Künstlersozialkasse (KSK) 

versichert sind. Darüber hinaus können die FMPs bei ihrer Krankenkasse einen Krankengeld-

Wahltarif abschließen (private Zusatzversicherung). Der Beginn des Krankengeldanspruches 

und die zusätzliche Prämie kann je nach Krankenkasse variieren und wird in der jeweiligen 

Satzung festgelegt. Am besten lassen Sie sich von Ihrer Krankenkasse diesbezüglich beraten. 

Krankengeld-Wahltarif 

Stand: März 2024 

Ist eine freiwillige Leistung (private Zusatzversicherung) des Versicherten, der/die als 

selbständige/r Künstler*in oder Publizist*in ihren/seinen Lebensunterhalt verdient und bei 

der KSK versichert ist. Die Prämie ist von der betreffenden KK abhängig. Die Zahlungen der 

Krankenkasse greifen ab dem 15. Tag der Krankschreibung und stellen eine vorgezogene 

gesetzliche Leistung (vorgezogenes Krankengeld bis zur 6. Woche der Krankschreibung) 

dar. Im Krankheitsfall und bei Zahlung durch die Krankenkasse dürfen mit der selbständigen 

Erwerbstätigkeit keine Einnahmen mehr vorhanden sein. Eine 3-jährige Bindung an den 

Vertrag ist Mindestversicherungsdauer.  

Variationen in den Vertragsbedingungen können je nach KK auftreten. 

Die Infos unten beziehen sich auf Bayern. 

Information Bundesgesundheitsministerium: hier 
https://www.bundesgesundheitsministerium.de/wahltarife-bonusprogramme-und-
zusatzleistungen 
 
Information Künstlersozialkasse: hier 
https://www.kuenstlersozialkasse.de/fileadmin/Dokumente/Mediencenter_K%C3%BCnstler
_Publizisten/Informationsschriften/KSV_und_Krankengeld.pdf 
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Krankenkasse    Bedingungen 
 

AOK     Krankengeld-Wahltarif: 
     Betrag: 0,6% der beitragspflichtigen Einnahmen; 
     Damit Krankengeld ab 22. Tag; (=KG 22) bei einem 
     Beitrag von 0,8% greift das vorgezogene gesetzliche 
     Krankengeld bereits ab dem 15. Krankheitstag. 
https://www.aok.de/pk/wahltarife/krankengeld/ 
 

 

Barmer    Wahltarif Krankengeld für Künstler und Publizisten  
                                                    KGK 15; Prämie pauschal 8 € mtl. 

https://www.barmer.de/resource/blob/1004580/3c534098034fac3772644c5fa8c0ed23/bar
mer-krankengeldtarif-fuer-selbststandige-barrierefrei-6279k-data.pdf 
 
https://www.barmer.de/unsere-leistungen/leistungen-a-z/krankengeld/krankengeld-
1004156 
 

 

DAK     DAKpro Krankengeld; ab 15. Tag;  
     Prämie unabhängig von Alter und Krankheit.  
     Beispiel: 24 €/Tag Krankegeld; mtl. Beitrag: 12 € 
      
https://www.dak.de/dak/darum-dak/wahltarif-krankengeld_33052 
 

 

Techniker    GK-Krankengeld-Wahltarif für 
     Künstler und Publizisten; die Beitragshöhe variiert, 
     je nach Ansprüchen des Versicherten; 
     Beispiel für einen mtl. Beitrag von ca. 11 € erhält man im 
     Krankheitsfall 30 €/Tag 
https://www.tk.de/techniker/leistungen-und-mitgliedschaft/informationen-
versicherte/beitraege-beitragssaetze/wahltarife-und-zusatzversicherungen/wahltarife-
krankengeld/kup-eckpunkte-2011884 
 

 

KKH (Kaufmännische KK)  Krankengeld-Wahltarif für Künstler und Publizisten; 
     Beitrag: pauschal 5,85 €/mtl., um bis zu 20€/Tag zu er- 
     Halten. 
https://www.kkh.de/versicherung/wahltarife/krankengeld-tarif/selbststaendige 
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